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KURZFASSUNG 
 
Planungsprozess: 
 

Mit 1.1.2015 ist die Gemeindestrukturreform des Landes Steiermark in Kraft getreten und rief 

damit neben den zahlreichen Gebietsänderungen hinsichtlich der von der Fusion erfassten 

Gemeinden auch geänderte Rahmenbedingungen für die örtliche Raumplanung hervor – auch 

für die neue Gemeinde Fladnitz an der Teichalm. 

Der Gesetzesauftrag lautet, dass Fusionsgemeinden ab dem Wirksamwerden der 

Gebietsänderung ein neues Örtliches Entwicklungskonzept mit zugehörigem Entwicklungsplan 

und Flächenwidmungsplan innerhalb von fünf Jahren zu erstellen haben. 

 

Die neue Gemeinde Fladnitz an der Teichalm setzt es sich zum Ziel, möglichst rasch die 

wiederverlautbarten und somit in Geltung gesetzten Örtlichen Entwicklungskonzepte/ 

Entwicklungspläne mit den Funktionenfestlegungen und Entwicklungsgrenzen sowie die 

Flächenwidmungspläne mit den darin enthaltenen Baulandfestlegungen, Freiland- und 

Verkehrsflächenausweisungen der ehemaligen Gemeinden Fladnitz an der Teichalm, Tulwitz und 

Tyrnau zu überarbeiten, aufeinander abzustimmen und das neue erste Örtliche 

Entwicklungskonzept/ Entwicklungsplan und den neuen ersten Flächenwidmungsplan der 

Gemeinde Fladnitz an der Teichalm in Rechtskraft zu bringen. 

 

In Abstimmung mit den Raumordnungsgrundsätzen des Stmk. Raumordnungsgesetzes 2010 

(LGBl. Nr. 49/2010 idF LGBl. Nr. 117/2017), den Festlegungen des geltenden 

Landesentwicklungsprogrammes 2009 (LGBl. Nr. 75/2009 idF LGBl. Nr. 37/2012) und des 

geltenden Regionalen Entwicklungsprogrammes für die Region Oststeiermark (LGBl. Nr. 

86/2016, Rechtskraft: 16.07.2016) wurden deshalb die siedlungs- und kommunalpolitischen 

Entwicklungsziele der ehemaligen Gemeinden Fladnitz an der Teichalm, Tulwitz und Tyrnau, 

ausgehend von den Ergebnissen der Bestandsaufnahme und der -analyse (Stand: November 

2017), unter Berücksichtigung der wiederverlautbarten Örtlichen Entwicklungskonzepte/ 

Entwicklungspläne der ehemaligen Gemeinden gemeinsam mit dem Ausschuss für 

Raumordnung in insgesamt 3 Raumordnungsausschuss-Sitzungen erarbeitet und nach dem 

Leitfaden „Örtliches Entwicklungskonzept“ des Amtes der Stmk. Landesregierung gegliedert 

bzw. sodann durch den Gemeinderat am 11.12.2019 als Entwürfe in öffentliche Auflage 

gebracht.  

Die nunmehr getroffenen Festlegungen im ersten Örtlichen Entwicklungskonzept/ 

Entwicklungsplan der neuen Gemeinde Fladnitz an der Teichalm basieren auf dem geltenden 

Stmk. ROG 2010 mit dem langfristigen Planungshorizont von 15 Jahren.  

 

Der Entwicklungsplan wird gem. Planzeichenverordnung 2016 (Quelle: Amt der Stmk. 

Landesregierung, LGBl. Nr. 80/2016, Rechtskraft mit 01.10.2016) im Maßstab M 1:10.000 für 

das gesamte neue Gemeindegebiet dargestellt und werden die darin enthaltenen Festlegungen 

im Erläuterungsbericht im Detail näher begründet. 
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Lage im Raum:  

Die Gemeinde Fladnitz an der Teichalm schließt räumlich-funktionell im Westen unmittelbar an 

die Bezirksgrenze Graz-Umgebung und im Nordwesten bzw. Norden an die Bezirksgrenze Bruck-

Mürzzuschlag an.  

 

Überörtliche Festlegungen: 

Das Gemeindezentrum der neuen Gemeinde Fladnitz an der Teichalm liegt im Ortsteil Fladnitz 

an der Teichalm, östlich der L 320 und L 352 und bildet gemeinsam mit den bestehenden 

Handels- und Dienstleistungseinrichtungen räumlich-funktionell gesehen einen sog. „Siedlungs-

schwerpunkt“ gem. Regionalem Entwicklungsprogramm Oststeiermark LGBl. Nr. 86/2016, in 

Rechtskraft getreten mit 16.07.2016. Eine detaillierte räumliche Abgrenzung findet sich im 

Wortlaut zum ersten Örtlichen Entwicklungskonzept.  

 

Gem. § 3 (Ziele und Maßnahmen für die Teilräume) des geltenden Regionalen Entwicklungs-

programmes für die Region Oststeiermark (LGBl. Nr. 86/2016, Rechtskraft: 16.07.2016) wird 

das Gemeindegebiet in insgesamt drei Teilräume unterteilt: 

 

Forstwirtschaftlich geprägtes Bergland 

 

Grünlandgeprägte Bergland 

 

Grünlandgeprägten Becken, Passlandschaften und inneralpine Täler 

 

Im Gemeindegebiet liegt keine Vorrangzone gem. REPRO Oststeiermark, welche als überörtliche 

Vorgabe im Rahmen der Neuerstellung des ÖEK´s zu berücksichtigen ist. 

 

Siedlungsschwerpunkte: 

Basierend auf den öffentlichen Einrichtungen und der angestrebten Siedlungsentwicklung iVm 

den Festlegungen im Regionalen Entwicklungsprogramm für die Region Oststeiermark 

(Siedlungsschwerpunkt) und unter Berücksichtigung der vorhandenen technischen Infra-

struktureinrichtungen (Kanal, Wasser, Strom, insbesondere Gemeindestraßennetz) soll der 

Hauptort Fladnitz an der Teichalm vorwiegend der Wohnnutzung vorbehalten bleiben. 

Ergänzend wird der geltende Touristische Siedlungsschwerpunkt Teichalm weiterhin 

beibehalten.  

 

Das Gemeindegebiet der Gemeinde Fladnitz an der Teichalm befindet sich innerhalb des 

Anwendungswendungsbereiches der Alpenkonvention und werden daher die geltenden 

Bestimmungen und einzelnen Protokolle berücksichtigt. 
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Bevölkerungsentwicklung: 

Aufbauend auf die vorhandenen öffentlich-sozialen und privat-gewerblichen infrastrukturellen 

Einrichtungen sowie der weiterhin zu erwartenden Bautätigkeit strebt die neue Gemeinde 

Fladnitz an der Teichalm eine geordnete und maßvolle Siedlungsentwicklung zur Erhaltung ihrer 

zentralen Aufgaben und Verpflichtungen gegenüber der Gemeindebevölkerung an. Dabei geht 

die Gemeinde von einer moderaten Bevölkerungsentwicklung aus und sieht für den 

Planungszeitraum bis 2035 einen Bevölkerungszielwert von rund 1.850 Einwohnern als 

realistisch an. Mit Stand 1.1.2019 weist die Gemeinde eine Bevölkerungszahl von 1.796 

Einwohnern auf. 

Die vorhandenen Wohnbaulandreserven/ -potenziale werden unter Berücksichtigung der 

vorhandenen technischen und sozialen Infrastruktureinrichtungen gem. der im 1. Örtlichen 

Entwicklungskonzept festgelegten Prioritätenreihung und Entwicklungsgrenzen für eine bedarfs-

gerechte Nutzung für die kommenden 15 – 17 Jahre festgeschrieben. 

 

 

Strategische Umweltprüfung: 

Die Festlegungen im ÖEK/ÖEP Nr. 1.00 werden entsprechend der Richtlinie „SUP in der Örtlichen 

Raumplanung“ (herausgegeben von der ehem. FA 13B) auf ihre möglichen Umwelt-

auswirkungen im Sinne der Bestimmungen des § 4 (Umweltprüfung) Stmk. ROG 2010 idgF 

analysiert und beurteilt. Die Änderungen gegenüber den wiederverlautbarten Entwicklungs-

konzepten/ Entwicklungsplänen haben nach erfolgter Prüfung keine negativen Auswirkungen 

auf angrenzende Gebiete baulicher Nutzung, da die im ÖEP Nr. 1.00 festgelegten Standorte und 

Funktionen so gewählt wurden, dass auch keine künftigen Konfliktpotenziale damit eröffnet 

werden.  

 

Weiters wird festgehalten, dass das Gemeindegebiet von Fladnitz an der Teichalm innerhalb des 

Geltungsbereiches der Alpenkonvention zu liegen kommt.  

 
Eine Änderung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes/ Entwicklungsplanes Nr. 1.00 der 
Gemeinde Fladnitz an der Teichalm bedingt den Nachweis wesentlich geänderter Planungs-
voraussetzungen.  

 

Fladnitz an der Teichalm, am ……………………. 

  

 

 

 

 

  

 Für den Gemeinderat, der Bürgermeister 

 Peter Raith 
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VERORDNUNG DER GEMEINDE 
FLADNITZ AN DER TEICHALM 

 

ÖRTLICHES ENTWICKLUNGSKONZEPT/ 
ENTWICKLUNGSPLAN NR. 1.00 

 

 
Präambel und Rechtsgrundlage 

 

„VERORDNUNGSENTWURF ÜBER DEN VOM GEMEINDERAT DER GEMEINDE FLADNITZ AN DER 

TEICHALM GEM. § 24 IVM § 42a STMK. ROG 2010, LGBL. NR. 49/2010 IDF LGBL. NR. 117/2017, 

AM 11.12.2019 ZUR ÖFFENTLICHEN AUFLAGE BESCHLOSSENEN ENTWURF DES ÖRTLICHEN 

ENTWICKLUNGSKONZEPTES MIT ENTWICKLUNGSPLAN NR. 1.00 DER NEUEN GEMEINDE 

FLADNITZ AN DER TEICHALM, ÖFFENTLICH AUFZULEGEN IN DER ZEIT VON 15.01.2020 BIS 

12.03.2020. 

DIE RECHTLICH VERPFLICHTENDE ÖFFENTLICHE VERSAMMLUNG (GEMÄSS § 24 (5) STMK. 

ROG 2010) FINDET AM 23.01.2020 STATT. 

Erläuternde Textpassagen werden in kursivem Schriftbild dargestellt. 
 
 

§1 
UMFANG UND INHALT 

 

(1) Das Örtliche Entwicklungskonzept (in der Folge kurz „ÖEK“ genannt) Nr. 1.00 der 

Gemeinde Fladnitz an der Teichalm besteht aus dem Verordnungswortlaut, dem Örtlichen 

Entwicklungsplan (in der Folge kurz „ÖEP“ genannt) im Maßstab 1:10.000 als Planwerk 

und dem zugehörigen Erläuterungsbericht (GZ: 243FR17, Stand: 11.12.2019). 

 

(2) In Abstimmung mit den geltenden Raumordnungsgrundsätzen des Steiermärkischen 

Raumordnungsgesetzes 2010 (LGBl. Nr. 49/2010 idF LGBl. Nr. 117/2017; in der Folge kurz 

„Stmk ROG 2010“), den Festlegungen des Landesentwicklungsprogramms 2009 (LGBl. Nr. 

75/2009 idF LGBl. Nr. 37/2012; in der Folge kurz „LEP 2009“), dem Regionalen 

Entwicklungsprogramm Oststeiermark (LGBl. Nr. 86/2016; in der Folge kurz „REPRO“) und 

der Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung vom 12.09.2005 über ein 

Programm zur hochwassersicheren Entwicklung der Siedlungsräume (LGBl. Nr. 117/2005; 

in der Folge kurz „SAPRO Hochwasser“) werden nachfolgende Entwicklungsziele und 

Maßnahmen für die Gemeinde Fladnitz an der Teichalm kurz-, mittel- bis langfristig (15 

Jahre) gem. den Bestimmungen der §§ 24 und 42a Stmk. ROG 2010 neu festgelegt. 
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§ 2 
PLANGRUNDLAGE UND VERFASSER 

 

(1) Der Örtliche Entwicklungsplan Nr. 1.00 (GZ: 243FR17, Stand der Ausfertigung: 

11.12.2019) im Maßstab M 1:10.000 basiert auf entzerrten Orthofotos (Quelle: LBD-GIS 

Steiermark, Stand: August 2018 sowie auf Nachträgen aufgrund der durchgeführten 

Bestandsaufnahme/-analyse vom November 2017) und ist dieser integrierender 

Bestandteil des Örtlichen Entwicklungskonzeptes Nr. 1.00 der Gemeinde Fladnitz an der 

Teichalm. 

 

(2) Das Örtliche Entwicklungskonzept/ Entwicklungsplan Nr. 1.00 wurde in enger Abstimmung 

mit den Mandataren des Gemeinderates ausgearbeitet und wurden die 

Verordnungsgrundlagen vom Raumplanungsbüro Pumpernig & Partner ZT GmbH, 

Mariahilferstraße 20/I, 8020 Graz (GZ: 243FR17, Stand der Ausfertigung: 11.12.2019) 

zusammengestellt und raumordnungsfachlich verfasst. 

 

 
§ 3 

FESTLEGUNGEN DES ÖRTLICHEN ENTWICKLUNGSKONZEPTES/ 
ENTWICKLUNGSPLANES IM WIRKUNGSBEREICH DER GEMEINDE  

FLADNITZ AN DER TEICHALM 

 

(1) Detailabgrenzung und Übernahme überörtlicher Festlegungen und 

Landschaftsteilräume: 
 

Z.1 Gem. Landesentwicklungsprogramm 20091, LGBl. Nr. 75/2009 idF LGBl. Nr. 

37/2012, befindet sich das Gemeindegebiet von Fladnitz an der Teichalm gem. § 2 

„Regionen“ innerhalb der neuen Großregion „Oststeiermark“, bestehend aus den 

politischen Bezirken Weiz, Hartberg und Fürstenfeld. 
 

Z.2  Gem. Regionalem Entwicklungsprogramm Oststeiermark2, LGBl. Nr. 

86/2016, ist der Hauptort Fladnitz der Gemeinde Fladnitz an der Teichalm als 

Siedlungsschwerpunkt festgelegt.  
 

Der Siedlungsschwerpunkt Fladnitz an der Teichalm (Symbol: Stern) umfasst 

das Ortszentrum einschließlich der zugehörigen Wohnsiedlungsgebiete. Dieser 

gliedert sich räumlich in eine im Ortszentrum von öffentlichen und privat-

gewerblichen Einrichtungen bestimmte Gemengelage mit zum Teil dichter 

Gebäudenutzung, daran anschließenden Wohngebieten sowie Richtung Norden 

historisch tradierte landwirtschaftliche Betriebe. 

 

 
 

 
1  „Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung vom 6. Juli 2009, mit der das Landesentwicklungsprogramm - LEP 2009 

erlassen wird“, LGBl. Nr. 75/2009 idF LGBl. Nr. 37/2012, in der Folge kurz „LEP 2009“. 
2  86. Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung vom 7. Juli 2016, mit der das regionale Entwicklungsprogramm für 

die Planungsregion Oststeiermark erlassen wird, ausgegeben am 15.07.2016, Rechtskraft mit 16.07.2016. 
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a) Gemäß § 3 Ziele und Maßnahmen für Teilräume3 des REPRO Oststeiermark 

befindet sich das Gemeindegebiet innerhalb nachfolgender Teilräume (die 

jeweiligen Zielsetzungen gem. REPRO finden sich im Erläuterungsbericht zum 

ÖEK Nr. 1.00): 

 

1. Forstwirtschaftlich geprägtes Bergland (Großteil des bewaldeten 

Gemeindegebietes nördlich von Fladnitzberg und Aschau bzw. westlich 

und südlich der Teichalm)  

2. Grünlandgeprägtes Bergland4 (Tyrnau, Bereich Teichalm, die Ortsteile 

Aschau und Fladnitzberg Ost, das Höhenplateau von Nechnitz und Gern) 

3. Grünlandgeprägte Becken, Passlandschaften und inneralpine Becken 

(Ortsteile von Fladnitz an der Teichalm, Tober, Fladnitzberg West, 

Schrems, Tulwitz Ort, Reithof, Tulwitzdorf, Blumau, Fladnitz-Süd, 

Schrems-Süd und Schweinegg). 

 
 

(2) Räumlich-funktionelle Gliederung – Die Örtlichen Funktionen 

 
Z.1  Siedlungsschwerpunkte im Rahmen der Örtlichen Raumplanung 

 

a) Im Rahmen der Örtlichen Raumplanung werden keine Siedlungsschwerpunkte 

festgelegt.  

 

b) Der rechtmäßig bestehende Touristische Siedlungsschwerpunkt 

„Teichalm“5 (Symbol: T) befindet sich im Norden des Gemeindegebietes, 

südwestlich, westlich und nördlich des Teichalmsees und weist einen 

überwiegend touristisch genutzten Gebäudebestand einschließlich zugehöriger 

Sport-, Erholungs- und Freizeiteinrichtungen (zB Kletterpark) auf. Die 

Abgrenzung beginnt im Süden mit der bestehenden Latschenhütte folgend der 

Landesstraße L 320, diese überspringend Richtung Westen unter Einbeziehung 

des Gebäudebestandes einschließlich Entwicklungspotenziale bis zum 

bestehenden Ferienwohngebiet im Nordosten einschließlich dem Hotel Pierer, 

überspringend die Landesstraße L 320 unter Berücksichtigung des Gebäude-

bestandes einschließlich zugehörigem Entwicklungspotenzial bis zum 

Teichalmsee und diesem folgend bis zur Latschenhütte. 

 

 

 

 
3  Diesbezügliche detaillierte Angaben sind dem Erläuterungsbericht zum ÖEK Nr. 1.00 zu entnehmen. 
4  großflächige Baulanderweiterungen zur Ausweisung neuer Bauplätze; Zulässig sind Baulanderweiterungen für unbebaute 

Bauplätze im Ausmaß von maximal 20 Prozent des bestehenden bebauten Baulandes, jedoch mindestens im Ausmaß von 
drei ortsüblichen Bauparzellen für Ein- und Zweifamilienhäuser. Für die Ermittlung des zulässigen Flächenausmaßes ist 
der Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung maßgeblich. Baulanderweiterungen für die Entwicklung rechtmäßig 
bestehender Betriebe bleiben von der Flächenbeschränkung unberührt. 

5  vgl. ÖEK-Änderung, Verfahrensfall lfde. Nr. 0.01, GZ: 123FG15, genehmigt mit Bescheid vom 18.11.2016, GZ: ABT13-
10.100-30/2015-4, Rechtskraft nach Kundmachung durch die Gemeinde.  
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Z.2 Gebiete mit baulicher Entwicklung6 und Aufbauelemente: 

Aufbauend auf den Bestimmungen des Stmk. ROG 2010 und der geltenden 

Planzeichenverordnung 2016 – Anlage 1 (LGBl. Nr. 80/2016, Rechtskraft mit 

01.10.2016, in der Folge kurz „PZVO 2016“) werden im Gemeindegebiet der 

Gemeinde Fladnitz an der Teichalm die nachfolgenden Gebiete baulicher 

Entwicklung näher definiert und im Entwicklungsplan Nr. 1.00 plangrafisch 

dargestellt7.  

Die Abgrenzung zwischen Gebieten unterschiedlicher baulicher Entwicklung ist im 

Rahmen der nachfolgenden Zielsetzungen dieser Verordnung im Flächen-

widmungsplan zu konkretisieren. Dabei sind Abweichungen in der Größenordnung 

einer ortsüblichen Einfamilienwohnhaus-Bauplatztiefe zulässig, sofern kein 

Widerspruch zu den festgelegten Vorrangzonen entsteht, und die Abgrenzung nicht 

klar nachvollziehbaren Strukturlinien wie Straßen und Gewässern, etc. folgt. 

 
a. Wohnen (orange Farbgebung)  

Zulässige Festlegungen im Flächenwidmungsplan sind Bauland – Allgemeine 

Wohngebiete, Reine Wohngebiete, Verkehrsflächen und die Wohnfunktion 

künftig ergänzende Sondernutzungen im Freiland (wie Spielplätze, private wie 

öffentliche Parkanlagen etc.). 

Gebiete für Wohnen sind zusammenhängende Siedlungsräume, in denen die 
Wohnfunktion gegenüber anderen Funktionen Vorrang besitzt, die historisch 
tradiert jedoch auch mit ergänzenden Nutzungen besetzt sind. Diese Nutzungen 
sollen über den Bestand hinausgehende, ortsübliche Versorgungsfunktionen in 
Abstimmung mit der Wohnfunktion erfüllen. 
 

b. Zentrum (rote Farbgebung) 

Zulässige Festlegungen im Flächenwidmungsplan sind Bauland – Kerngebiete. 

Zusätzlich ist im Flächenwidmungsplan die Festlegung von erforderlichen 

Verkehrsflächen und die, die Zentrumsfunktion künftig allenfalls ergänzenden 

Sondernutzungen im Freiland (wie Spielplätze, private wie öffentliche 

Parkanlagen etc.) zulässig. 

Zentrumsbereiche sind Gebiete mit Gemengelagen aus Öffentlichen 
Einrichtungen, Bildungseinrichtungen, Handels- und Dienstleistungs-
einrichtungen aber auch Wohnnutzungen. Zur langfristigen Erhaltung bzw. 
Sicherstellung von öffentlichen und gewerblichen Einrichtungen soll neben der 
Gewährleistung günstiger Wirtschafts- und Arbeitsbedingungen sowie zur 
Sicherstellung der erforderlichen Versorgungsinfrastruktur ebenso die Wohn- und 
Wohnumfeldqualität erhalten bzw. wo erforderlich, bedarfsorientiert planmäßig 
nachverdichtet bzw. weiterentwickelt werden. 

 

 

 
6  Bezeichnungen in Anlehnung an die geltende Planzeichenverordnung (LGBl. Nr. 80/2016). 
7  80. Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung vom 07.07.2016, mit der die Form, der Maßstab und die 

Verwendung von Planzeichen für die zeichnerische Darstellung von Plänen der örtlichen Raumplanung geregelt werden 
(Planzeichenverordnung 2016). 
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c. Industrie und Gewerbe (violette Farbgebung) 

Zulässige Festlegungen im Flächenwidmungsplan sind Bauland – Gewerbegebiete 

und Industriegebiete 1 und 2, Verkehrsflächen und der industriellen bzw. 

gewerblichen Nutzung nicht entgegenstehende künftige Sondernutzungen im 

Freiland (wie Spiel- und Sportanlagen, etc). 

Diese Gebiete mit baulicher Entwicklung für Industrie und Gewerbe umfassen 
vorwiegend größere, zusammenhängende Gebiete mit bestehender sowie 
geplanter betrieblicher und/oder industriell-gewerblicher Nutzung inklusive der 
erforderlichen infrastrukturellen Ausstattungen (zB Erreichbarkeit, geringes 
Konfliktpotenzial, naturräumliche Voraussetzungen), die auch für künftige 
Betriebsansiedlungen mittel- bis langfristig gesichert und unter Berücksichtigung 
der bestehenden Verkehrsinfrastruktur planmäßig weiterentwickelt werden 
sollen.  
 

d. Landwirtschaftlich geprägte Siedlungsgebiete (braune Farbgebung) 

zulässige Festlegungen im Flächenwidmungsplan sind Bauland – Dorfgebiet, 

Verkehrsflächen und der landwirtschaftlichen Nutzung nicht entgegenstehende 

Sondernutzungen im Freiland (wie zB Gärtnereien etc). 

Landwirtschaftliche Bereiche sind räumlich-funktionell abgestimmte Siedlungs-
räume mit noch vorwiegend landwirtschaftlicher Funktion (Hofstellen), 
untergeordneter Wohnfunktion (betriebszugehörige Wohnfunktionen, in 
Einzelfällen auch Wohnnutzungen für Dritte). Das heißt, auch nicht betriebs-
zugehörige Wohnfunktionen, wie bestehende Dienstleistungseinrichtungen und 
örtliches Gewerbe können in diesen zum Teil unterschiedlichen Nutzungen in 
einem historisch tradierten Naheverhältnis weiterhin bestehen. Der betriebliche 
Weiterbestand und etwaige Erweiterungsflächen der landwirtschaftlichen 
Betriebe sind langfristig zu sichern. Andere Nutzungen haben sich grundsätzlich 
der landwirtschaftlichen Funktion unterzuordnen bzw. sind in gegenseitiger 
Abstimmung geordnet weiterzuentwickeln.  

 

e. Tourismus, Ferienwohnen (magenta Farbgebung) 
zulässige Festlegungen im Flächenwidmungsplan sind Bauland – Kurgebiete, 

Erholungsgebiete und Ferienwohngebiete sowie der Nutzung nicht 

entgegenstehende Sondernutzungen im Freiland und Verkehrsflächen (wie zB 

private wie öffentliche Parkanlagen, Parkplätze etc). 

Erholungsbereiche dienen dem Erhalt und der planmäßigen Weiterentwicklung 
von bestehenden Einrichtungen/Betrieben sowie der Entwicklung von künftigen, 
auf den Bedarf abgestimmten Nutzungen im Bereich des (Erholungs-) Tourismus, 
der Freizeitnutzung und Anlagen sonstiger Erholungszwecke für die 
Gemeindebevölkerung. 
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f. Bereiche mit 2 Funktionen (Schraffur in der Farbe der jeweiligen Nutzung) 

Im Flächenwidmungsplan sind die jeweiligen Nutzungen gemäß den beiden 

definierten Funktionen gemäß § 3 Abs 2 Z.2 (Gebiete mit baulicher Entwicklung) 

bzw. Z.3 (Örtliche Vorrangzonen/ Eignungszonen) zulässig. 

 

Bereiche mit 2 Funktionen werden aufgrund des Erfordernisses der Darstellung 
zweier Funktionen und der bestehenden und künftig beabsichtigten Nutzung als 
sich überlagernde Funktion (Schraffur in der Farbe der jeweiligen Nutzung) 
festgelegt. Diese betreffen zB zentrale Funktionen iVm Wohnfunktionen ebenso 
betriebliche Funktionen in Überlagerung mit Wohnfunktionen, landwirt-
schaftliche Funktionen mit Wohnfunktion, u.a.  
Bei überlagernden Nutzungen ist im Falle von Änderungen der Baulandfestlegung 
zB Landwirtschaft und Wohnen auszuschließen, dass es zu Nutzungskonflikten 
kommt (zB heranrückende Wohnbebauung). Eine Änderung kann nur aufgrund 
geänderter Voraussetzungen (zB Aufgabe Landwirtschaft) erfolgen. 
 

g. Entwicklungspotenziale (Darstellung im Punktraster, Farbe jeweils nach Gebiet 

baulicher Entwicklung) dienen der planmäßigen und bedarfsorientierten 

Weiterentwicklung bestehender (Siedlungs-) Strukturen während der gesamten 

Geltungsdauer des ÖEK 1.00 (15 Jahre) und allenfalls darüber hinaus. 

Die Entwicklungspotenziale und Gebiete baulicher Entwicklung werden durch 
Entwicklungsgrenzen nach außen hin räumlich begrenzt. Als Potenzial sind alle 
unbebauten Flächen über 3.000 m², unabhängig von ihrer Ausweisung im 
Flächenwidmungsplan darzustellen. Wenn sich die Nutzungsgrenzen 
unterschiedlicher Funktionen nicht an eindeutigen Strukturlinien (zB Straßen oder 
Gewässer) orientieren, sind Abweichungen von einer ortsüblichen Bauplatztiefe 
(ca. 30 m – 40 m) zulässig. 

 
 

Z.3 Örtliche Vorrangzonen/Eignungszonen, Grünraumelemente und Frei-

haltezonen8 

 

a. Eignungszonen für Erholung, Spiel, Sport, Freizeit (grün schraffierte Bereiche) 

und Energieversorgungsanlagen, usw. (braun schraffierte Bereiche gemäß 

Entwicklungsplan Nr. 1.00). 
Zulässige Festlegungen im Flächenwidmungsplan Nr. 1.00 sind Sondernutzungen 

im Freiland und hierfür erforderliche Verkehrsflächen bzw. infrastrukturelle 

Ausstattungen. 

Die im Flächenwidmungsplan festgelegten Sondernutzungen haben sich an der 
Definition der Eignungszone gem. Entwicklungsplan (fortlaufende Nummerierung 
in der Legende) zu orientieren. 
 

 
8  Bezeichnung und Darstellung gem. PZVO 2016, sh Entwicklungsplan Nr. 1.00 
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Mit der Festlegung von Eignungszonen (auch in Überlagerung mit anderen 
Funktionen) sollen jene Bereiche langfristig gesichert werden, die aufgrund ihrer 
natürlichen Voraussetzungen, Standortqualität, Attraktivität, benachbarten 
Einrichtungen und der besonderen räumlich-funktionellen Bedeutung für die 
bestehenden, teilweise im Nahbereich befindlichen Siedlungsräume für 
Naherholung und Freizeitnutzung ihrer BürgerInnen besonders geeignet sind 
(Fußballplätze, Tennisplätze, Sportplätze, Kinderspielplätze, aber auch 
Hochwasserrückhalteanlagen, Friedhofsbereich sowie Parkanlagen und 
Kläranlagen). Abzuklären ist im jeweiligen Anlassfall die erforderliche 
gegenseitige Berücksichtigung (zB Wohnen und Sportplatz) bei Neuaus-
weisungen. 

 

b. Freihaltezonen (keine planliche Darstellung aufgrund der Maßstäblichkeit im 

Entwicklungsplan Nr. 1.00) werden entlang natürlicher und öffentlicher Gewässer 

unter Berücksichtigung eines Uferstreifens von 10,0 m (ab der Böschungs-

oberkante gemessen) in Abstimmung mit den Bestimmungen des REPRO 

Oststeiermark festgelegt. Sie sind im Sinne der Bestimmungen des REPRO sowie 

des SAPRO Hochwasser von Bebauung grundsätzlich freizuhalten.  

Es sind folgende Ausnahmebestimmungen für die Setzung von baulichen 

Maßnahmen innerhalb dieser Freihaltezone in Anlehnung an die Bestimmungen 

des SAPRO zulässig (diese gelten nur für bereits überwiegend bebaute 

Grundstücke [Arrondierung des Siedlungsbestandes und Baulücken-schließungen 

im geringen Ausmaß]): 

1) Ein Hochwasserschutz ist zumindest auf ein 100-jährliches Ereignis mit 

wirtschaftlich vertretbaren Kosten technisch möglich und 

2) es kommt zu keiner erheblichen Beeinträchtigung der Abflusssituation und 

3) die Flächen unterliegen nicht einer besonderen Gefährdung durch hohe 

Fließgeschwindigkeiten oder Wassertiefen, wie zB Abflussmulden. 
 
 

Z.4 Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe 

Aufbauend auf den geltenden Bestimmungen des Regionalen Entwicklungs-

programmes für die Region Oststeiermark werden gem. § 2 (5) nachfolgende 

Gastronomie- bzw. Beherbergungsbetriebe im Freiland mit Erweiterungspotenzial 

iVm der geltenden Planzeichenverordnung 2016 – Anlage 1 (LGBl. Nr. 80/2016, 

Rechtskraft mit 01.10.2016, in der Folge kurz „PZVO 2016“) mit dem Symbol „G“ 

ersichtlich gemacht. Eine Baulandneufestlegung ist bei gleichzeitiger Änderung des 

Örtlichen Entwicklungskonzeptes Nr. 1.00 insbesondere des Entwicklungsplanes Nr. 

1.00 bei konkret vorliegenden Einreichplanungen und Erfüllung der Vorgaben des 

Regionalen Entwicklungsprogrammes zur bedarfsorientierten Erweiterung, wenn 

eine Erweiterung gem. § 33 Stmk ROG 2010 rechtlich nicht mehr möglich ist, 

zulässig. Diese Festlegung dient der Bestandssicherung und der bedarfsorientierten 

Erweiterung der Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe: 
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a. Gasthaus „Frankenhof“, Nechnitz 7 

b. Gasthaus „Zum Rossegger“, Schrems 38 

c. Gasthaus „Reingerbirwirt“, Fladnitzberg 37 

d. Jausenstation „Schochner“, Fladnitzberg 36 
 

(3) Entwicklungsgrenzen im Entwicklungsplan 

Zur Begrenzung von Gebieten baulicher Entwicklung nach außen werden nachfolgende 

Entwicklungsgrenzen aufbauend auf den Bestimmungen des Stmk ROG 2010 und der 

geltenden Planzeichenverordnung 2016 festgelegt: 
 

naturräumlich absolut: durchgehend grüne Linie mit lfde. Nr. 1-4 

naturräumlich relativ: strichlierte grüne Linie mit lfde. Nr. 1-4 

siedlungspolitisch absolut: durchgehend rote Linie mit lfde. Nr. 1- 7 

siedlungspolitisch relativ: strichlierte rote Linie mit lfde. Nr. 1-7 
 

 

Z.1  Naturräumliche Entwicklungsgrenzen 

a) Absolute naturräumliche Entwicklungsgrenzen (durchgehende grüne Linie mit 

lfd. Nr. 1-4) sind langfristig nicht zu überschreitende Grenzen, die aufgrund 

von naturräumlichen Gegebenheiten (Geländesituation, Gewässer, Wald-

grenzen, gliedernde Grünraumelemente) festgelegt werden. Abänderungen 

sind dann möglich, wenn gemäß § 42 Abs 8 Stmk. ROG 2010 nachweislich 

geänderte Planungsvoraussetzungen ableitbar sind und die damit 

verbundenen Änderungen der Festlegungen (Entwicklungsgrenzen und 

Gebiete baulicher Entwicklung hinsichtlich Ausmaß und Art) als zulässig zu 

erachten sind. 

b) Relative naturräumliche Entwicklungsgrenzen (strichlierte grüne Linie mit lfd. 

Nr. 1-4) sind Grenzen, bei denen Überschreitungen bei gegebener Kriterien-

erfüllung (zB keine Nutzungskollisionen zu erwarten) ohne Änderung des 

Entwicklungskonzeptes/ Entwicklungsplanes Nr. 1.00 im Ausmaß einer 

ortsüblichen Bauplatztiefe (ca. 30 m – 40 m) zulässig sind. 

 

c) Naturräumliche Entwicklungsgrenzen mit lfde. Nr. 9 
 

Lfde. Nr. Definition: 

1 Absolute naturräumliche Entwicklungsgrenze entlang von Ufer-

streifen bzw. Gewässer sowie zu deren Freihaltung. 

2 Absolute naturräumliche Entwicklungsgrenze zur Einhaltung von 

Wald und/oder Gehölzstreifen. 

3 Absolute naturräumliche Entwicklungsgrenze aufgrund fehlender 

naturräumlicher Voraussetzungen.  

 
9  sh Entwicklungsplan Nr. 1.00, GZ: 243FR17 
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4 Absolute naturräumliche Entwicklungsgrenze zur Erhaltung 

charakteristischer Kulturlandschaft, ökologisch- oder klimatisch 

bedeutsamer Strukturen 

Tabelle 1 - naturräuml. Entwicklungsgrenzen 

 
Z.2  Siedlungspolitische Entwicklungsgrenzen 

 

a) Absolute siedlungspolitische Entwicklungsgrenzen (durchgehende rote Linie 

mit lfd. Nr. 1-7) sind langfristig nicht zu überschreitende äußere Grenzen, die 

aufgrund von siedlungspolitischen Entscheidungen (zB Erhaltung der 

bestehenden Siedlungsstrukturen aufgrund kompakter Siedlungsgefüge zur 

Wahrung des Ortsbildes - Ensembleschutz) oder siedlungspolitischer 

Rahmensetzungen (zB eingefrorene Rechtsbestände, Entwicklungspotenziale) 

festgelegt werden. 

Abänderungen sind dann möglich, wenn gemäß § 42 Abs 8 Stmk. ROG 2010 

nachweislich geänderte Planungsvoraussetzungen vorliegen und die damit 

verbundenen Änderungen der Festlegungen (Entwicklungsgrenzen und 

Gebiete baulicher Entwicklung hinsichtlich Ausmaß und Art) als zulässig zu 

erachten sind. 

 

b) Relative siedlungspolitische Entwicklungsgrenzen (strichlierte rote Linie mit 

lfd. Nr. 1-7) sind Grenzen, bei denen Überschreitungen bei gegebener 

Kriterienerfüllung (zB keine Nutzungskollisionen zu erwarten) ohne Änderung 

des Entwicklungskonzeptes/Entwicklungsplanes Nr. 1.00 im Ausmaß einer 

ortsüblichen Bauplatztiefe (ca. 30 m – 40 m) zulässig sind.  
 

 

c) Siedlungspolitische Entwicklungsgrenzen mit lfde. Nr. 10 

Lfde. Nr. Definition: 

1 Baulandbedarf unter Berücksichtigung vorrangiger Entwicklung in 

Siedlungsschwerpunkten 

2 Nutzungsbeschränkungen durch übergeordnete Planungen und 

Sicherstellung anderer Planungen 

3 Nutzungsbeschränkungen aufgrund von Immissionen 

4 Vermeidung von Nutzungskonflikten 

5 Wahrung des Orts- und Landschaftsbildes 

 
10  sh Entwicklungsplan Nr. 1.00, GZ: 243FR17 
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6 mangelhafte Infrastruktur oder Erschließung 

7 Gemeindegrenze 

Tabelle 2 - siedlungspolit. Entwicklungsgrenzen 

 

 

 

§ 4 

RAUMBEZOGENE ZIELE UND MASSNAHMEN 

 

(1) Entwicklungsziele für Sachbereiche 

Die sachbereichsbezogenen Ziele und Maßnahmen stellen ein generelles Bekenntnis der 

Gemeinde Fladnitz an der Teichalm zur qualitätsvollen und auf Nachhaltigkeit 

ausgerichteten Gemeindeentwicklung dar und sind diese im Einzelfall gegeneinander 

abzuwägen. Die Umsetzung im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde kann jeweils nur nach 

Maßgabe der vorhandenen finanziellen Möglichkeiten erfolgen. 

 

Z.1 Naturraum und Umwelt 

Als generelle Zielsetzung gilt die Bewahrung bzw. langfristige Sicherung eines 

ausgewogenen Naturhaushaltes. Zur nachhaltigen Absicherung der vor-

herrschenden Kulturlandschaften innerhalb des Europaschutzgebietes Nr. 9, des 

Naturschutzgebietes Nr. 79c, des Landschaftsschutzgebietes LS Nr. 41 und des 

Naturparkes Almenland werden diese im Plan ersichtlich gemacht und in der 

zukünftigen Siedlungsentwicklung berücksichtigt. 

a) Bewahrung und Sicherung eines ausgewogenen Naturhaushaltes 

insbesondere für das Gebiet der Teichalm aufgrund seiner Attraktivität als 

Fremdenverkehrs- und Naherholungsgebiet iVm einer bedarfsorientierten 

Siedlungsentwicklung. 

b) Weitgehende Freihaltung der Waldränder von Bebauung und Erhaltung der 

landschaftsprägenden Elemente insbesondere Grün- und Freiflächen sowie 

Erhaltung und Schaffung bedarfsgerechter siedlungsnaher Erholungsflächen 

durch Festlegung von absoluten Entwicklungsgrenzen. 

c) Berücksichtigung ausreichender Grünräume und Freihaltezonen zwischen 

unterschiedlichen Nutzungen (zB industriell-gewerblicher Bereich und 

Wohnbereich) iVm den Bestimmungen des Naturparks Almenland. 

d) Langfristige Erhaltung und Sicherung der nutzbaren Naherholungsgebiete im 

Gemeindegebiet insbesondere Bedachtnahme auf sensible Freiräume (zB 

Latschenmoor neben Mixnitzbach). 

e) Freihaltung von hochwassergefährdeten Flächen und Uferbereichen von 

Bächen und Gerinnen (Tulwitzbach, Schremserbach, Reithofbach usw.) 

entsprechend dem Sachprogramm zur hochwassersicheren Entwicklung der 

Siedlungsräume. 
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Z.2 Siedlungsraum und Bevölkerung 

 

a) Festlegung eines Bevölkerungszielwertes von rund 1.850 Einwohnern für das 

Jahr 2035 durch Sicherung einer ausreichenden Bevölkerungsdichte in den 

Hauptsiedlungsgebieten zur besseren Ausnutzung von bestehenden 

technischen Infrastruktureinrichtungen insbesondere der Verkehrs-

erschließung in Abstimmung mit der bestehenden oder erzielbaren räumlichen 

Tragfähigkeit. 

b) Schaffung von zusätzlichen Arbeitsplätzen für die Gemeindebevölkerung im 

Planungszeitraum durch Festlegung von Entwicklungspotenzialen für Industrie 

und Gewerbe in geeigneter Lage iVm der Standortsicherung von bestehenden 

Gewerbebetrieben. 

c) Sorgfältige Prüfung von Nutzungsprioritäten (Abwägungsprozess) ins-

besondere im Zusammenhang mit Baulanderweiterungsmaßnahmen in 

Übergangszonen zu landwirtschaftlich gut nutzbaren Bereichen (Puffer-

bereiche). 

d) Die Haltestellen des öffentlichen Verkehrsmittels sind im Entwicklungsplan 

ersichtlich gemacht. Soweit die infrastrukturellen Voraussetzungen und eine 

ausreichende Bedienqualität gegeben sind, gelten auch die Gebiete innerhalb 

des jeweiligen Umkreises von 300 m der einzelnen Haltestellen als 

Vorranggebiet für Wohnbaulandentwicklung. 

 

 

Z.3  Wirtschaft 

 

Primärer Sektor: 

a) Erhaltung der räumlichen Voraussetzungen für eine leistungsfähige, die 

Arbeitsplätze sichernde Land- und Forstwirtschaft, insbesondere im Hinblick 

auf deren Aufgabenbereiche der Landschaftspflege und der Landschafts-

erhaltung als Grundlage für den Freizeit- und Naherholungstourismus für den 

Grazer Zentralraum. 

b) Schutz und Förderung der landwirtschaftlichen Betriebe, Vermeidung der 

Konflikte zwischen Wohnen und landwirtschaftlicher Tätigkeit bzw. Wohnen 

und Gewerbe. Bedachtnahme auf die Immissionen aus der Nutztierhaltung in 

Stallungen. Keine Festlegung von reinen oder allgemeinen Wohngebieten 

innerhalb der Immissionskreise der Nutztierhaltung. 

 

Sekundärer Sektor: 

a) Bedarfsorientierte Erweiterung und gegebenenfalls Neufestlegung von 

zusätzlichen geeigneten Gebieten mit baulicher Entwicklung für Industrie, 

Gewerbe und Zentrum unter Berücksichtigung von guten Erschließ- und 

Erreichbarkeiten unter Vermeidung von künftigen Nutzungskonflikten. 
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b) Berücksichtigung bestehender Gewerbebetriebe (zB Fa. Göbel) und deren 

allfällige Erweiterungsmöglichkeit vor allem im Industriestandort Fladnitz-Süd 

bei allen Festlegungen und Maßnahmen der Örtlichen Raumplanung, 

insbesondere der räumlich-funktionellen Gliederung durch Festlegung von 

Entwicklungspotenzialen in enger Abstimmung mit dem zuständigen 

Forsttechnischen Dienst für Wildbach- und Lawinenverbauung. 

c) Ansiedlung von gewerblichen Betrieben entlang der Landesstraße B 64 

(Rechberg-Straße) in Abstimmung mit den technischen Infrastruktur-

einrichtungen und den topografischen Gegebenheiten (zB Ortsteil Blumau). 

d) Sicherung eines ausreichenden Kundenpotenziales in unmittelbaren 

Einzugsbereich bestehender und künftiger Betriebe durch schwerpunkt-

mäßige Konzentration der künftigen Bautätigkeit auf den Hauptort sowie den 

sonstigen Gewerbestandorten. 

e) Erhaltung der bestehenden Nahversorgung für die Eigenbevölkerung sowie 

bedarfsgerechter weiterer Ausbau von Versorgungseinrichtungen für die 

Bevölkerung in den Örtlichen Siedlungsschwerpunkten in Übereinstimmung 

mit der vorhandenen bzw. angestrebten Siedlungsstruktur. 

f) Entwicklung des Urlaubes am Bauernhof bzw. Ansiedlung von 

Beherbergungsbetrieben für den Fremdenverkehr als mittelfristiges Ziel der 

Gemeinde. Diesbezüglich sind ausreichende Entwicklungsflächen vorzusehen. 

g) Weiterhin Festlegung des Bereiches für Tourismus/Ferienwohnen bzw. 

Weiterentwicklung des Potenzials im Bereich Gasthaus Pröllhofer (Siedlungs-

bereich Gern) für die Stärkung des Seminartourismus und Ergänzung der 

Freizeiteinrichtungen. 

 

 

Z.4  Technische Infrastruktur/Gemeinbedarfseinrichtungen 

 

a) Schrittweise Weiterentwicklung eines zeitgemäßen energiewirtschaftlichen 

Beitrages der Land- und Forstwirtschaft (weiterer planmäßiger Ausbau der 

Nahwärmeversorgung zur Förderung der Nutzung von erneuerbaren 

Energien). 

b) Sicherung und schrittweiser Ausbau der Örtlichen und Überörtlichen 

Energieversorgung entsprechend dem Bedarf unter Ausnutzung der 

natürlichen Ressourcen durch weitere Umstellung auf biogene Brennstoffe und 

bessere Nutzung der Solarenergie. 

c) Sparsame Verwendung vorhandener Primärenergie durch Steigerung des 

Wirkungsgrades bzw. Ausbau und Nutzung zentraler und dezentraler 

Energieversorgungssysteme (zB Photovoltaikanlagen) durch bedarfs-

orientierte Festlegung von Örtlichen Eignungszonen für Energieerzeugungs- 

und versorgungsanlagen. 
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d) Qualitative Verbesserung bestehender Fremdenverkehrseinrichtungen 

hinsichtlich der sich ändernden Bedürfnisse des Naherholungstourismus 

insbesondere von Fremdenverkehrsbetrieben, Spiel-, Sport- und Erholungs-

einrichtungen zur Erweiterung des Angebotsspektrums durch Festlegung von 

geeigneten Gebieten mit baulicher Entwicklung bzw. Örtlichen Eignungs-

zonen. 

e) Weiterer Ausbau der Verkehrsinfrastruktur in Verbindung mit Lärmschutz-

maßnahmen in sensiblen Bereichen. 

 

 

(2) Entwicklungsziele für die einzelnen Ortsteile nach Entwicklungsprioritäten 

 

Die Klassifizierung der einzelnen Ortsteile nach Entwicklungsprioritäten stellt keine 

zeitliche Reihung dar, sondern erfolgt zur qualitativen und quantitativen Zuteilung einer 

geordneten Baulandentwicklung. Die Entwicklung von Gebieten auch mit niedriger 

Entwicklungspriorität ist im Vereinfachten Flächenwidmungsplan-Änderungsverfahren 

dann zulässig, wenn die technischen Infrastrukturvoraussetzungen gegeben sind und 

keine wesentliche Verschlechterung des Mobilitätsfaktors (vgl. Flächenwidmungsplan Nr. 

1.00 – Flächenbilanz) erreicht wird. 

 

Z.1  Entwicklungspriorität 1: 

Ortsteil Fladnitz an der Teichalm – Hauptort mit Gemeindezentrum 

(Siedlungsschwerpunkt; Symbol: Stern): 

Stärkung der zentralen Funktion im Gemeindegebiet als Sitz von öffentlicher 

Verwaltung, Dienstleistungen und Wohnen einschließlich zugehöriger Freizeit- und 

Erholungseinrichtungen durch Festlegung von geeigneten Entwicklungspotenzialen 

für die jeweiligen Gebiete mit baulicher Entwicklung sowie Örtlicher Eignungszonen. 

 

Z.2 Entwicklungspriorität 2: 

 

a) Basierend auf der bestehenden Siedlungsstruktur sowie der angestrebten 

Nachverdichtung werden die Ortsteile Blumau, Fladnitz-West, Schrems und 

Tober (gemeindeübergreifend mit der Marktgemeinde Passail) sowie der 

Gewerbestandort Fladnitz-Süd dieser Entwicklungspriorität zugeordnet. 

 

Die Konsumation der Flächen im Gewerbestandort Fladnitz-Süd ist nach 

entsprechender fachlicher Vorprüfung in Abstimmung mit der Aufsichtsbehörde 

zulässig. Basierend auf der besonderen Sensibilität und Komplexität des 

gegenständlichen Landschaftsraumes ist vor der verpflichtenden Erstellung eines 

Bebauungsplanes eine umfangreiche Vorfragenabklärung (zB Vorlage einer 

Gestaltungsstudie) mit der Abteilung 15 des Amtes der Stmk. Landesregierung, 

Bautechnik und Gestaltung, durchzuführen. 



Örtliches Entwicklungskonzept Nr. 1.00 Fladnitz an der Teichalm Pumpernig & Partner ZT GmbH 
 

  17 

Um die Integrationsfähigkeit und Ein-gliederung einer möglichen industriell-

gewerblichen Entwicklung in das Straßen-, Orts- und Landschaftsbild vorweg 

prüfen zu können, ist dieses mit einem adäquaten Projekt nachzuweisen. 

 

b) Erhaltung und Stärkung der Siedlungsbereiche Heumann-Siedlung, Reithof, 

Tulwitzdorf, Tulwitz-Ort und Tyrnau als Standort für Wohnen/ 

Landwirtschaft sowie vorrangige Auffüllung der unbebauten Restflächen. Die 

Siedlungsentwicklung in nördliche und südöstliche Richtung hat in Abstimmung 

mit der Verkehrs-infrastruktur zu erfolgen. 

 

c) Zusätzlich ist der Siedlungsraum Teichalm, beginnend im Süden im Bereich der 

Latschenhütte bis im Nordosten einschließlich des Hotels Pierer als Touristischer 

Siedlungsschwerpunkt, festgelegt. 

 

Z.3 Entwicklungspriorität 3 (Ortsteile/ Siedlungsansätze): 

 

a) Für die landwirtschaftlich dominierten Siedlungsansätze bzw. Ortsteile Aschau, 

Fladnitzberg-Ost, Nechnitz und Schweinegg ist die langfristige Bestands-

sicherung durch Nachverdichtung sowie maßvolle Arrondierung dieser Gebiete 

vorrangig. 

b) Für den gewerblich dominierten Siedlungsansatz Schrems-Süd wird die mittel- 

bis langfristige Bestandssicherung sowie geringfügige Arrondierung der 

Siedlungsstruktur angestrebt. 

c) Für den Siedlungsansatz Gern werden, basierend auf der vorhandenen 

touristischen Nutzung, vorrangig die Erhaltung der bestehenden Siedlungs-

struktur sowie die geringfügige Erweiterung angestrebt. 

 

 

§ 5 

GRUNDSÄTZE ZUR VERWIRKLICHUNG 

DER ZIELE UND MASSNAHMEN 

 

(1) Die Gemeinde verpflichtet sich im Rahmen ihrer finanziellen und sonstigen Möglichkeiten 

zur mittel- bis langfristigen Verwirklichung der Ziele und Maßnahmen des Örtlichen 

Entwicklungskonzeptes. 

 

(2) Die Gemeinde wird bei Landes- und Bundesdienststellen und sonstigen öffentlichen 

Institutionen auf entsprechende Mitwirkung bei der Erfüllung dieser Ziele und Maßnahmen 

hinwirken bzw. im Rahmen ihrer eigenen Möglichkeiten tätig werden. 
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§ 6 

WIRKUNG DES  

ÖRTLICHEN ENTWICKLUNGSKONZEPTES/ ENTWICKLUNGSPLANES 

 

(1) Der Flächenwidmungsplan Nr. 1.00 bzw. Änderungen des Flächenwidmungsplanes Nr. 

1.00, Bebauungspläne sowie Baubewilligungen und Genehmigungen nach § 33 Stmk. 

Baugesetz 1995 dürfen dem Örtlichen Entwicklungskonzept/ Entwicklungsplan Nr. 1.00 

gemäß § 8 (1) und (2) Stmk ROG 2010, LGBl. Nr. 49/2010 idF LGBl. Nr. 117/2017, nicht 

widersprechen. 

 

(2) Raumbedeutsame Maßnahmen der Gemeinde als Träger von Privatrechten dürfen dem 

Örtlichen Entwicklungskonzept/ Entwicklungsplan Nr. 1.00, dem Flächenwidmungsplan 

oder Bebauungsplan nicht widersprechen. 

 

(3) Das Örtliche Entwicklungskonzept/ Entwicklungsplan Nr. 1.00 ist gemäß § 42 (8) Stmk. 

ROG 2010, LGBl. Nr. 49/2010 idF LGBl. Nr. 117/2017, bei Vorliegen wichtiger Gründe 

(wesentliche Änderung der Planungsvoraussetzungen, zur Vermeidung oder Behebung 

von Widersprüchen zu Gesetzen und Verordnungen des Bundes und des Landes, zur 

Abwehr schwerwiegender volkswirtschaftlicher Nachteile oder wegen Aufhebung des 

Vorbehaltes gem. § 37 Abs 3 und 7) jedenfalls zu ändern. 

 

 

§ 7 

INKRAFTTRETEN/ AUSSERKRAFTTRETEN 

 
(1) Diese Verordnung (Text und Plan – Erstes Örtliches Entwicklungskonzept/ 

Entwicklungsplan der neuen Gemeinde Fladnitz an der Teichalm, GZ: 243FR17) tritt nach 

Genehmigung durch die Steiermärkische Landesregierung mit dem Ablauf der 

Kundmachungsfrist (§ 24 Abs 13 Stmk ROG 2010) folgenden Tag in Kraft. 

 

(2) Mit Rechtskraft des Örtlichen Entwicklungskonzeptes Nr. 1.00 inkl. Entwicklungsplan der 

neuen Gemeinde Fladnitz an der Teichalm treten die wiederverlautbarten Örtlichen 

Entwicklungskonzepte/Entwicklungspläne der ehemaligen Gemeinden Fladnitz an der 

Teichalm, Tulwitz und Tyrnau in der jeweiligen Fassung außer Kraft. 

 

 

 Für den Gemeinderat 

 der Gemeinde Fladnitz an der Teichalm 

 

 

 

 Der Bürgermeister 

 Peter Raith 

  




